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_ (3) · Ausriahmen ·von Absatz 1 können zugeliissen wer
den, wenn für· den Bewerber ein augemesstiner Dienst 
gewährleistet .ist.

"' 

§ 8
Ausbildufg 

(1) Die. Diensteignung kann dem zµerkannt werden, 
dessen theologische Ausbildung abgeschlossen ist. Dazu
gehört eine Ausbildung· nach Absa.tz 2, .die Teilnahme 
am Vorbereitungsdienst und die Al>iegui,tg der zweiten
theologischen Prüfung (Dienstei'guungsprüfung).
(2) Als theologische Ausbildqrig werden" anerkannt :
a) die Ausbildung an einer 1 akademisch-theologischen

Ausbildungsstätte, die mit der ersten theologischen 
Prüfung oder

. 
einer > :füitsprechenden Abschlußprü

fung nach Maßgabe , der, kirchlichen AUsbildungs
vorSchriften abgeschlossen worden ist, . 

b) die Ausbildung an .'. einer Predigerschule oder einer 
entsprechenden Aui;;h�ldUngi;;stätte, .die mit der er
sten Prüfung . iibge!ichlossen worden 'ist. 

(3) Im Einzelfall,,��nn ,:eine theolpgische Au!ibildung an
der Ausbildungsstätte ei.ner anderen Kirche · oder. Kir
chengemeiqscha�t, , oder , können Abschn(tte einer. sol
ch.en AusbiJ(lqrig . a�erkannt werden, wenn sie einer
der in Absliti. ,2 lieschriebenen Ausbildungen gleichzu
setzen sinll, :Pi� �nerkennung ist von�einer besonderen
Z:m,-üstµng . . :Sowie . von �iner .. Prüfung, einem Kolloqui
um oder einem :t:lbernahmegespräclt abhängig. 
(4(Der Vorbereitu�gsdi�nst kai)n„ erlassen oder ver
kürzt werden, wenn. 'eine praktische Bewährung im 
Gemeindedienst vorliegt. 
(5) Die Anerkennung anderer Ausbildungswege regelt
sich nach den Vorschriften, die die Gliedkirclten im 
Rahmen der Bestimmungen des § 68 für ihren Bereich 
erlassen können.
Zuständig für Entscheidungen gern. Abs.�und 4 :  Kon
sistorium 

§ 9 ,
Zuerkennung 

(1) tJber die Zuerkennung der Diensteignung entschei
det auf Antrag des Bewerbers die n1'ch gliedkirch
lichem Recht zuständige Stelle. Die ·  Entscheidung soll
unverzüglich nach Abschluß der Ausbildung getroffen 
werden. 
Zuständige Stelle gern. Abs. 1 :  Kirchenleitung
(2) Uber die · Zuetkennung der Diensteignung wird eine
Urkunde ausgestellt,
(3) Die Zuerkennung der Diensteignung wird von allen
Gliedkirchen nach Maßgabe der Bestimmun�en dieses 
Kirchengesetzes anerkannt.

§ 10
Verlust und Wiederzuerkennung 

(1) Die Diensteignung geht bei Verlust der in der Or
dination begründeten Rechte verloren.
(2) Die einem .Niclltordinierten zuerkannte· ·Diensteig
nung geht verloi:en, wenn Tatbestände festgestellt wer
den, die bei einem Ordinierten • die Anwendung des 
§ 66 oder des § 67 zur Folge hätten.
Zuständig für Entscheidungen gern. Abs, 2 :  Konsistori
um 
(3) Die .Diensteignung kann überprüft und ihr Fortbe
stehen vom Ausgang eines Kolloquiums abhängig ge
macht werden, wenn,von ihr fünf Jahre l�ng kein Ge-
brauch gemacht worden ist. · 
(4) Bei Verlust der Diensteignung ist die' Urkunde an
die zuständige Stelle zurückzugeben. 
Zuständige Stelle gern. Abs. 4 :  Konsistorium

., 1 

(5) Ober einen Antrag · auf Wiederzuerkennung der
Diensteignung wird von der zuständigen Stelle nach
Maßgabe de� § 5 dieses Gesetzes entschieden. 

Teil 2 
Ordination 

§ 11
Bedeutung, Voraussetzungetl, und Vollzug 

der Ordination 
(1) In der Ordination zum· Pfarrer erteilt die Kirche .
im Vertrauen auf Gottes Verheißung den Auftrag zur
öffentlichen Verkündigung des Wortes ,Gottes und z.ur 
Verwaltung von Taufe · und Abendmahl. Uem Ordinier
ten ist Verantwortung dafür übertragen, 'daß alle Ver
kündigung i,i der Gemeinde durch das 'Evangelium be
stimmt b·leibt und die Einheit des Volkes Gottes er
kennbar wird.
(2) Die Ordination . setzt die _Dienstefgn1,1.ng und .in der 
Regel · die Absicht, ein Dienstverhältnis als Pfarrer zu
begründen, voraus: 
Sie ist vom Ordinanden zu beantraken und soll im
engen zeitlichen Zusammenhang mit · der Berufung ste
hen. 
(3) Vor , der Ordinaiion ist mit d.em Ordina,pden ein 
Gespräch über die Bedeutung und die Voraussetzungen
der Übernahme des Dienstes als Pfarrer zu führen. 

· (4) Mit der ()rdination ist eine Lehrverpflichtung ver
bunden, deren Inhalt, Form und Geltung sich nach .
dem Bekenntnis und .dem Recht der Gliedkirche' rich
tet.
hierzu § 8 PfdrAG EKU :
Lehrverpflichtung · 
(1) Der Ordinand hat in· seinem Antrag auf Ordination
schriftlich zu erklären, welche Bekenntnisbindung er 
eingehen will. Die . Erklärung ist zu begründen. Die 
Bekenntnisbindung in der Ordination schließt die Ver
pflichtung ein, die in der Gemeinde gehenden Bekennt
nisse zu achten und auf ein Wachsen in der 'Einheit 
des Bekennens hinzuwirken. 
(2) GliedkirchÜche Bestimmungen, nach denen für die
Ordination eirie bestimmte Bekenntnisbindung vorge
schrieben .ist, bleiben unberührt. 
sowie § 1 PfdrPG Greifswald :
I n  der Evangelischen Landeskirche Greifswald erfolgt
die Ordination in der Bekenntnisbindung; die der Kir
chenordnung entspricht. Die Erklärung zur Bekennt
nisbindung wird im Zusammenhang mit dem Ordina-
ti(msgespräch abgegeben.
(5) Die Ordination wird in einem öffentlichen Gottes
dienst nach der . geltenden Ordnung vollzogen. Ober den
Vollzug wird eine Niederschrift gefertigt. Der Ordi
nierte erhält eine Ordinationsurkunde. 

§ 12,
Verlust der in der Ordinatton begründeten Rechte 

(1) , Der durch die ' Ordination erteilte Auftrag und dit
dadur.ch ,begründeten Rechte gehen verl.oren, wenn der 
Ordinierte
a) schriftlich . gegenüber der zuständigen Stelle .den

Verzicht erljlärt und diese ihn a.Jtnimmt,
Zustärtd\ge Stei�le gem . .Abs. 1 a) : Kirchenleitung 
b) aus .dem Dienst entlassen wird (§ 65),
c) aus dem Dienst. ausscheidet (§ 66),
d) aus dern Dienst entf!lrnt wir!! (§ 67).
(2) Mit dem Verlust der in der Ordination begründe
ten Rechte 1 geht .· das R.echt zur öffentlichen Verkündi
gung des Wortes Gottes und zur Verwaltung von Ta,ufe
und Abendmalil einschließlich des Rechts zum Vollzug
von Amtshandlungen vedoten. Zugleich erlischt das 
Recht 'zum I<'ühren der Dienstbezeichnung· und etwaiger
kirchlicher Titel sowie zuni Tragen , der kirchlichen 
Dienstkleidung. 
(3) · Im. falle des . Absatzes 1 Buchstabe b) kann auf
Antrag unter Vorbehalt des Widerrufs . das Recht zur 
öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes und zur 
Verwaltupg von Taufe und Ab1.mdmabl einschließliclt 
des Rechts• zum Vollzug von Amtshandlungen belassen 





Beichtgeh�i111nis und se1i�Qrgerliche Schweigepflicht 
(1) Beiditl(ehei'1nis �d. si�sc,rgediclleJV,�iegen:- ·. ·
heit sind• jeclerzeit un�eii�ttd,t\idl IJegedfl��r. jedermaii
zµ . wahi-eil/isJt stelu1�'.,,ii.ijtei-:c1eni, f:!��•� der Kirdl�. 
(8) Unt� das Beichtgeheimnis und die: �eelS()rgeriiclle ·
Schweigepfti<1ht fällt außer .der Beichte se.bst auch'· d·alf,
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kann er,:dle!''d.�nst�Ulsidtttüliren'de 0 Stelle.·alirufen.· .. ··•. Dienstau:fsichtfiih'I'�rtd:e Stelle· gen'l.�\Abs; 2: Konsistori-um '', § 30 · -Fretwillige . Ub,�11ahD1e , zusä��lldler. Aufgaben ·(1) J.lef· Pfarrer �i+'rf" ·neben s('ine!#i, I>ie-nst kirchlich� uncf . au«er1tirmJ.i�ci ,}l'iifl.gJieit(111' :.1ihcl/ •Aufgaben ·. lilA' 'über-.�hinell;" so�elt\es ·m1t; • ilei:tgt\\ils�haft� l:rtül:Iung .. ,,sei,ier: bienstptli�t�•iuncl :aefu\Itesondereri· Cha• rakier seines 'Dienste,du \lereinbar�n Ist: . ,, 
(2)·. �i� Absicllt;·• ·$oJ911.,·•• T•tigkeiiep .:und Allfi!ra.ben.' -11 über��en, ·ist• ciet>'«JieJ1Sta· tfiih�endci11··• Steile redlt.-ijtt,··111.tiut�le��. 'l>.,l�s,'e: ', . .. '.�dl.' Anhöt)liig. d�svertr�tllJlt(�b�echt�gte� . " .·ans·,· a.tis . !l�ll Jn. A:bsatz ·1. gen•nn� �riind�• ye1Jf , .. 'tlber#ah111� cler. Tätigkeitoder ''A'Ufgabe abraten:<.·, . . ! sie. giaaz oder teilweise \fo� tersage* Das gilt . U>: Wab,.lät11,ter,- hn Rah.111en des ol'.ga�satcttischen•··• · .der,: fflledklr�en und,lh;rer· Zusain·•4'll1Jdjti!ss · 1,, ·. 1 .;; , . , •··. · · 
Diepst�'ii:i:sichtfii4? ·istelle· gern; �1:)$,i,i: Kol).sistor1�uni ,<.". ·· ., .,.,:;J; ,:;'<,,,. ""·· · V ertreturigsl;)�r�ti,gti�j;()rgan . gem, '"AbsA : Qeifieinde-kirch_enr,at' · , · 

\' •'' . § 31 , .· .' . ... ,:,: tll(erg:�lt,· dl�stlicller lJJi.erla-gen . ·. ,
(l)·B·· �.· .. ·.J··.·.:iv . .. · .·.:� .. �, .. !1.'il. ei'.

·•.·· ... 
·•.···1�.·' .. :.'.:·' .. 11··.·····.·:.d.•· .. ·.e .. ·.·r···/··.

·
.:.Been.Ocliatu···n

g

. ···.··•.· .·•·.·
··.•·· .. d. · . . e.,. · .. · ·

s· . ÖleJIB···.•.y. · ·.e.r-. �iij.�b_ls1(�S'., Jttl�r �•rrer ·ctte . in .. :s�nein ;Besltz beflhd-bchen ilie.. . .. ·. • �ll: Scbrl(tstllcke 1,fnd . Geieöstlinde aller Art � insbesondere :A:irenden, Akten, . K!'ssenunterla• gen, "i,:chenbüch,e�;· ,girchensieJel Jllld Kuns�en-. st_ände •.:a·zu.J'ßbe�ijbe�, li,, üb� s�nst� Ver.1Q6Fen$-werte. �6ruldlllft :al)zql-.en. < · , > . , (Z>.• We� ·�Ji Pfarrer''stlib1. ·: ,berlii�JDt. ��r .. n;;.m, • glled•· kirdlllm .. ' R�t �ti-.idlge. die Uiltcirlageji· inttethalbvon vierzehn ,T•geli; . · hierzu kla PfdrAG EKU: Obergape �i.,e�stiid1,i: )))J\�lag� .... ·.• ·.•. Die•,•O:b,�j!l,J:l!ä!••·die' tli#1�t; JJnterla.�en/,.�folm; im .·13ei� seiµ . ��."���l . . . ·t� 1'(K�söh�tj>f�rrers).ari• cieri V orsitt��eir· des' ;p���deki�epr�t� .· · (Pr��byteri� ums) uncl clen. Vakijnzye,:walter, pder den neuen Pfa:rl;'stellenirlhäber. 
< § 32 . J!r�S:t�IJUJiJ ::tüt- d�en anclereii Diensf . . (1) . .  D� ,Pf•n:tt · �Ph' agt •�inen •;A�trag)oder lllit. seiner .. ZUs,thllmuogJtQt.;·�en · anderen ltll'dllldle1f 1:Uenst oder fiir eine .im\.il.cblldlen Interes�e liegende Aufgabe befristet odef �is auf Widerruf von der �tändlgen •:S�1Ie: t,:eiges�:,,'WerdeJL ,l)as .vertretungsberedl� tigie Qrgäll. des bl.�jg�· l)iens�bi!�elJh•Jst v.»rher. zu hören/.:; ... · · . ' :,:·::?:: . ? .. · ·.·· > .. · Zustiitläige St'elfo gern''.ilt,bs<'.l: Kjrchel)l�ftung, . . Vert retürigsb�techtigt� C)rgan gein. Ab$/ 1: Gemeinde-' kirchenrat' . · · · · ·. · · . , (2)Zuglei�,lllit d�ill'retstei1uq lst,aq entscheiden, obder ··· Pfarrer; • seiQe i bisherige' �'1'.rsteJle. ·• und.•.· · seineDie,nst��' behii1'�. ·.lli-e ,Beehte:':·11ucii.�wartsdaaften. die :d�<:sJ"f�ek · �iutü Zeltpunkt :d'er ,::ft�!iteil1111 · ., .liät4e bleibeti ;@��brt. ·. .. • •.. . · .. ····· .. .. . ... . . 

. ·•··· . • . . . . g . .· .. '(3) . Der )lfarret wird· ilacll Beendigung •der Freistellungna'�) . · keit fli einem seiQer , friihereil. Tätigkeit entspr en Dienst elllgesetzt; , . . ... · · . ... · .. . . . (4) ,:ö' , 'e� . untei:��h,•: Wälil'end'' :tlei' Frei$tellurig weit' •.... . ·. , Dl�plJ_.ar.., und 'Lehra.utsicht der 'Kir-che, �ie -,•dteigestellt l;u�t. . ' ' ' 
> ,, i , . § 33 .Freistellung VOlll Dlell11t aus persönUchen Gründen ·Für .de1,1· ��WAAA'&�-7''u,,icl, Wo�en'!ll'laub, die :Frei„ steUung'.,vo.nj>terist'p" .. eiliei'' ijei;•tsowie die ·Freistellunr:•au,k andff'.,.,:�l'lJiilirien,<$�tern: dt�se ;gltedklrdl�lieh testgel-l; sind)·. 'findell · die >allireJ:lleinen Bestimmungen entsprechende' :Anwendt1ng: 

hie?�µ•§ 1,fpfdrAQ ,::siu:, Frei_stel.tUf!g•,aus al'ldei;'�n A11lässen:. (I) Eirie,Pastorin; die; an der v:onen 'Aµsübung ihresDienstes dtirch famil,iäte •• Verhältnisse gehindert ist,kann auf.ihren Antrag vom Kon�iste>rium (LandeskirchenJat):, bis ,zur :Elöcllst()auer · voi:fisechs·•.·· Jahre:n.ive>mDienst f:reig�t�llt werden, ,. . . .. · ... ·. · .. · · . ·... · •·· (2) Ist di� �:rei_steUung �a:� einet· d:ebllrj; im· AnscljJ'ltflan den VlpcllenurlaUb , l:>ii;i, zur Vollendüng des er:s�.n• Lel:>ensjahres des tinde{ befristet; so behält die · Pa� storin ihre Pfarrstelle. Jh · allen Qbrigen • Fällen yerliert die Pastorir:t mit der Freistellung ciieJ?fartstelle; •· · . ·• <.· <• :·.•(31 Wifd\tler Pastorin m.i�Ablauf,()etE�iltellung nicht sogleich' . �ine· neue.·. �fa�i'.s�Jle . übertta:ge�, ... S6 kann' siemit :dei'<'Ver-waltutig eineli': Pfarri;tell� b�uftragt Wlill".: den; �nderfl1alls verlängert sich:dfo,Zeit der· Fretstel„ lung, jedoch hur bis zur Höchstdauer von sechs Jahren. (4)yln ·bespnders hegr�d,ten Fällen'kann eine.freistelJung,: \na,ch. einet Geburt. im,· Ansthlti� an . d�n»w.o„ chenllor)a�b 'der Ehef rau l)is .2:ur Volifn4ung des efi;t� 1:,ebensj!lhres.· des, Kindes auch eirtei:Jj 'Pfa.rrer .. gevv.äfu;j werden. In• diesem Fall findet Absittz 2- $atz 1 �t!lpt�chende Anwendung. . . ' . . . . .· 
§ 34�ijo1u,1mrlaµ� >. .· .. ·, ,. · . •· <, e . • . ..

·�!11°:SDl•{:.:::rt:;.-:�Jä�:i,�tfl=';�1;.;;,•(.•ben�jahres; ein �ährll�er .Ei."hoh111gs-.rl•111,) vt;il :•38',:�•� ,. Ieridertage� zu. Der Urlaub ist m6_ .. llchst im Zusam4 men�a,ig ·�u nehmen. (2)·; D� Ur�aub ei-t.!Ut; sc;"�n nidits anderes b�stiJniiktist, der. DIC!staufsidl�ti�r�de. · '<, ' · . · · <;· Dieni!tatü:sichtführeilt:lE!r ,,gern. Abs.: 2: •i:;uperin��'dent : .(3) Die Vertretung/jvliJir,nd des· P!rbolilngsurlaubs regelt der: Pfarrer in Absprache mit dem Dienstalifslcht„führenden und dem Pfarrkonventi Die Vertretungsregelung l�t _dem Di'enstaufsichtfühi:emlen anzuzeigen.Di�!,ltliüblchtführerii;ler ,gerti. · Abs': \3\ :&tip�rinteric;l�nt .:··(4),· NÄJi�el! .bnn in einet', gliedkit�lichcmiJrla�bsc,rd; nung 'geregelt werden. · · ·, · .. . .·.. . . .. . .· .. 
hierzu § 4 PfdrDG Greifswald (1.) Die Erteilung des Urlaµbs �dolgt f.ür Pfarrer, durch den Superintendenten, für Superint�ndenten durcll das KonsistoriU� .· ·• . , . . .. · ... .. ·• . . > ·•. , < (2) VQii cier Erteilung des ;E:rhoh;111gsuriabbs wird add!ider ,Zll!ltlinclige Prcipst unterrichtet.�:-:•· .'.>'.,' ' ,· ' "> <'(3) Urlaub; der aus dienstlichen Griinden'Jin laufendenJahr nicht wahrgenommen werden konnte, wird ,auf das folgende Jahr übertragen, ist jepoch · spätestens t,is .zu,n3l;·J..\1I'�rz.anzutreten.':· .. · .· \/.•·••··'-' .. ·, .. ·.·. . . . ··· . . · ,:·,.·· (4) ..... ,?;eiteri '.nachgewieseneri Dieris'tllhfiilligkeit· ·  Werden:,auf 4en.··urla:ub nicht angerechnet. :'/ \ •·. < . . .·.· ·· : > . (5). Die Ved�ngerung :eines Urlaubs Jst wie eine\er•"' •·neute Erteilung zu behandeln. . ·.. 

'/ 

�"'!L�---�-x am vierten. Tag der Dfenstunfählgltelflst ein ärztli�es · •' Attest einzure ichen: ·�. · · . Diensta:ufsiclltführender gern .. Abs; l: Superinten<;l.,nt<i> . . Die dienstaufsi�tführe11de St�Ue · 'k�n · · ein�ia be•, sondere11 Genesungs�tlä#biewäli,ren.· :> .. . .  :..... . ...... •··. , ·: Diel)staüfsiclltfiihrende . St�ll� ·. gmp,. A;bs. 2: Konsist'otj,�.um . . . , • ·. . . (3) Die< Ve�tretung regelt der Dienst�ufsicbtführendJ. • Dien,staufsichtführenciet gern:. Abs. a: SQperintendent .. ,.. . , '  .,._ . .· .... .,.·, 

<§ 36-· ,>.) i_ .. :'.· Be�ol�-�:-,_il�,�:-___ VeJ'.�O�g-�Dg:(1)-,Qer '(-fatrtr hat�rµcb alif:.'Qe.soldüng �d auf. Ver�orgung · nach MaJJgabe" beso11ilerer kirchliche, Rechtsvorschriften. 
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(2) Der Anspruch wird in der FQrm von .Dienstbezügen,
Wartestands-, Ruhestands- oder Unterhaltsbezügen so
wie Hinterbliebenenversorg.101g! erfüllt.

• (3) Dem Pfarrer werden nach Maßgaije der gliedkirch
Uchen Bestimmungen 'die lJmzugskosten erstattet: D.as 
gliedkirchliche Recht .trifft fern.er. Seslimmungen dar
über,· in welchen Fällen Kranlftierts..:, ' und Notstands
beihilfen· gewährt werderi können. 

· § 37. · ·  .. ,
i>ienlit\Vohn�ng 

(1) Der Pfane1· bat Ansprµch , aut "eine angemessene 
Dienstwohnung oder eine, en�spr,ecben<le Mietent$chä
digung. Er ist verpfticht.et, eine .fiir • ihn bestimmte 
:Dienstwohnung, . zti bezieheri, ··Ihm steh.t für. die Dauer
seines Di�tes ein Dienstzi111n,1ei zu: ·· . · · • .. . 
(2) Zur Vennietung oder zur t�ts�chlichen Oberlassung 
ei.nzelner ·Teile der ·menst"'.dh1111ng an Dritte hit der
Pfarrer nur mit Genehmigung 1 des- 'yertretungsberech
tigten Organs des Dienstbereichs 'lfnd der dienstauf
sichtführenden .Stelle .berechtigt, 
Vertrettingsbereclltigtes Organ gern. Abs. ,2 : Gemeinde-
kirchenrat · · .  · 

I . Dienstaufsichtführende Stell� gern. Abs. 2 :  Köns.istori-
um . . . , , · •·. ·. · '. ·· . . . 
(3) 8.ebn AUS!J��idt!1 aqs d.et rfa,t;t��eOe ist .· <lie ptenst-

„ wop�upg 4.ur.� de.n :J'farr�r)µ�� ., s�Hl� .. J\.ngeh�rigen 
z� raum«m: ·, . •. · · · · .· ;. . .<<•. {;:>.:.):: , ( '. . . . . · 
(4) Der. Pfarrer Jst verp,fch�l+JJt�,./r;echtzeitig ··V:� eine
Ruhestandswohnung zu bemiijlen •. ,pie Kirche ist ·Y!lr
pjlichtet, den Pfarrer, b.ei d,er �ei;4)ha,ffung einer .JttJhl;J-
standsw.;hnung 'zu unterst,9tz�q� "; ' : . ' '  . . . .. . ' . .  
(5) · . Ua.s . �ältere . ,  J;lestimmt da,s. iiie�l,[!rchlic,te .Recht. 

§··:,s,, ·' , · ,
Ehe · des* Pfftrrer� 

D�r Pfa���r ,so1.f.1"1t 'se,ii,�� ,!J�ePa,dJi�r bMenk�n. daß . 
er a9c1f�i(«Jer JitihrilW 'seltii;Jt\�e ii�a seintis Fii:Mi� 
lienlebens Zeuge · Jesu Christi ist- und daß dies für die 
Gla'ubwühtigkeit seines 'Diens'tes: be�ondere l3edeutuilg 
hat. 

§ • 39
.. Eheschließung des Pfarrers 

(l) . Der Pfa;rer, der eine Ehe ei�gelle:ri wm; soll be
d,enken, daß . der Ehep.�rtner a1;1 s�ine'1! J>iellst Anteil 
hat. Er zeigt dl.e beal>siclitigte , Eh.ClscltUeßung m�nde
stens . drei l\fona,te . vorher. ,·cler . . ziaställd(gen Stel!tJ . an. ·
Zuständige .Stelle gern. i\\:>s. l: Konsi,storium 
(�) Der . Ehel)artner muß . einer . chri�tlichen &irclte · an
gehören. Will der. Pfarrer die, .. Ehe m,it . einem. nicht 
einer , cJtristlichen Kirche angehörenden Pa,rtner. schlie
ßen, so bedarf er der Einw!lligung . der zuständigen 
Stelle� 

· · · · · · ·

. Zuständige Stelle gern. Abs . .  2 :  Konsis.torium 
(3) Wird die Ehe ohne .Einwilligung der zuständigen
SteUe mit einem nicht einer christuchen Kirche a,nge-

. . hörend·en ·Partner geschfossen1 so sclieidet der Pfarrer 
nit't Ablaur von drei Mönateni nach , der Ehesch.ießung 
. aus i i:lem Dienst· atts, <es !!�ii de11n:, daß seine Verset�ung 
in den Wartestand besclifossen wird. 

. 

, Zuständige Ste1le gern. Abs. :3 :  Korisistorium 

· . . . § , 40', • .
Ehes�ei.dung des· �f�rrers 

(l) Ist die . Ehe eines rtarrers sc( gefä,hi:det, daß ein 
Ehescheidungsverfahren zu erwarten ist, so teilt der 
Pfarr!lr dies, . d.em Dienstaqfsi(llitsführenden unverzüg
lich mit. 
Dienstaufsichtführender gern. Abs. 1 :  Superintendent 
(2) Wir.d eine Ehescheidurigsanklage erhoben, so sind
Abschriften von . Klageschrift urid , Klageerwiderung der
zuständigen Stelle unverzüglich . .. einzureichen, Das Ur
teil , ist' 1hr vorzulegen. 
Zuständige Stelle gern. Abs. 2 :  Konsistorium 

(3) Dem Pfa,rrer k.ann fiir . die . Daner des Eheschei
dungsverfahrens die. Ausübung des Dienstes ganz f)der 
teilweise untersagt·,werden. Ihm kann vorübergehend 
eine . andere Aufgabe übertragen werden. Der Pfarrer 
ist in diesen Fäll�11 vorher zu ,hören, , Darüber hinaus 
kann der Pfarrer in .d.en Wartestand.. versetzt werden. 
Zuständig ,für Entspheidungen gern. , .t\.:bs. 3.: . Konsisto
rium nach Ap.hörung des . . Getneind�kir�enrats und des 
Krei.skirchEmrats .. . . . t:. , · 
(4) Der geschiedee,e �farrer . . kapn nach § ,. 57 .aus seiner
Stelle vers!ltzt werden� Er !tann auch in .den Warte-
stau,d versetzt wertl!ln. 

· · · 

(5) Oie Möglichkeit, ein i>,iszipli�arv.erfi;thren einzulei
ten, bleibt unberührt, 

§ 41
·. Pers,onalakttin • und Behandlufg,. v«>n Peschwerden 

(l) In die Personalakten dürfen ' tntgünstige Mitteilun
gen erst aufgenom:rµen werden; riachdem dem ·Pfarrer 
Gelegenheit zur .Stellungnahme gegeben , worden . rst.

Seine · Xußerung .ist in die Persoitalakte'n .aÜfzunehmen. 
DiensUiche Beurteilungen werden hiervon nicht be
rührt. Anony!he Schreiben dürfen nicht in die Perso
nalakten aufgenommen werden. 
(2) Der Pfarrer ist zu Beschwerden, die sich gegen ihn 
richten, zu hören. Die Besch:wer!l,e ist dem Pfarrer, so
fern . es die UlD$täncle .z,ulas,sen, . rech.tz!litig :vorher mit-
zuteilen., . · . · ,, . , · . ' . .  
hierzu §. 1� PftjrAG EKU : 
E�nsicht in �Ue Personalakten 
Die Gliedkirchen kqnnen .besUrµmen" · .. ctaß ,,der Pfarrei: 
in. seine . Person.alakten nach: , v;o.rhf;l:rige,,r ,Anmeldung 
und Terminbestimmung durch;,, clli!s K911s)!ÜQl'il!!Jn (den 
Lll:A.do/skircp.enrf1t) !:!ins.ehep k,�:qi;i; �oweit : die ./-\.J,l:.t�n in 
einer . {Hiedkirch.e gebildet wµrd�n, dje eine . . Personal-
akteneihsicht ermöglicht. 

. , . .  , . .  . . , ' . 

§ 42
Rechtsschutz 

(1) . Soweit in dl�st111 Gesetz gegen .eil;ie �ntscheidung
ein Reifüsmittel vorgesehen ist, ist' .der Pfarrer mit der
Entscheidung dar.über . zu belehren. . , . . . . (2) . Dem Pfarrer steht gegen Entscheidµ11g!)n kirch
licher Dienststellen, durch d�e er sich beschw.ert fühlt, 
unbeschadet besonderer . . kirchengesetzlich geregelter 
Rechtsbehelfe das · 'Rilcht der Beschwer.de 'zu! Sie ist 
der,ien,igen Diel)1:1tstelle .  einzureichen, dJe die ··beanstan
dete .Entsclt!lid'u.ng getroffen hat>. Das •Nähere;.:fnsbeson
dere .  wer dfe e11dgültige Entscheidung. :trifft; bestimmt 
das gliedkirchliche ßecht.

· (3}: Nacli'Mißgabe· der .··kirchengesetzlichen Bestimmun
gen steht dem ., l'farier, der kirchliche B�chtsweg vor
einem kirchlichen Verwaltungsgericht oder vor einer 
Schlichtungsstelle offen . .  
hierzu § 16  PfdrAG EKU :
Rechtsschutz 
(1) über eine Beschwer<il.engegen .eine .Efltsch'.eidt.mg . des 
Superintendenten, (Kreisoberpf,a,rl'ers) ocl�r .des ·· Kreis
kircherirates entscheidet das Könsis:t<;il,'¼-\lµi};;,iüber eine
Bescli)Verde · .gege'h "eine Entscheidung. des,,�onsistori„ 
ums . die Kirchenleitung, soweit gliedkdrclllich nichts
anderes bestimmt Ast . .  Die Beschwerde h.elt keine, auf
schiebende Wirkung. 

. (2) Der Pfarrer kann . na,eh Maßgabß .der Verwaltungs
geri\;htsorqnung upg der .da�u . ergangenen gliedkirch
lichen .Regelungen , .das . k;irchlich,e Verwaltungsgericht 
=�m. 

. . 

Teil 3 
Dienst in besonderen Aufgabenbereichen 

§ 43
Dienst in allgemeinliirchlichen Aufgaben 

' ,!, ' ' • ' ,/ ,
>

\ 

(l) F.ür Pfarrer, die nach. gliedkirchlichem Recht in ei
nem allgemeinkirchlichen oder kirchenleitenden Dienst 
stehen, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes sinn-





26 A m t s b l a t t Heft 3/4 / 1984 

(2) Ein Pfarrstellen�echsel innerhalb des Gelturigsbe
reicbes dieses . Gesetzes gilt iri jedem Fall ' als Fortset
zung des · Dienstverltältnisse!t, Bewirbt ,sich · ein Pfarrer 
üin eine · Pfa.rrstelle außerhalb· seiner 'bisherigen Glied
kirche, so soll er zuvor mit seiner -c dienstaufsichtfüh
renden Stelle Fühlung nehmen. 
Dienstauf�ichtführen'de Stelle �ep: Abs. 2 :  Konsistori-
um· 
(3) fü _allen übrigeµ Fällen #gelt sich ein Pfarrstellen
wechsel na<:h den Vorschrifteri üti,�r die Entlassung aus
dem Die_nst (§ 65), . . ' . / . . 

. 
§ . 52 . 

" Bewerb'uµg ui:n eine andere Pfl!,rrstelle / 
0.)-· Jeder Pfarier kaJJtt" sich .frühestens fünf jl!ohre · nach
der Vbertragung einer Pfarrstelle nach Maßgabe des 
glfel}ltirchliclteµ, Recht!i um . eine 11ndei:e Pfarrstelle be
werben. 
(2) Die .bisherige< Gemeinde ,sowie <Ue dienstalllsicht-

, führende Stelle sind von ihm unverzüglich nad;t der 
Entscheidung über den Stellenwe(lbsel zu · unterrichten. 
Zwischea dieser Mitteilung und dem Stellenwechsel
müssen m,indestens dr,ei M6nate .liegen. 
Diern:;taufsichtführende 'Stelle· gern. Abs. 2 :  Konsistoti-

' um 
(3) Die Fristen in . den Absätzen j tJlld 2 .  können von 
der dienstaufsiclttfiijlrendeii Stelle · nadl · Anhören der 
bisherigen (leJtieinde ver:kiirzt\vel'ileit'. 
Dienstaufsichtführende $fälle gern. Abs. 3 :  Konsistori�
um 
hforzu § 20 PfdrAG. EKU : , 
Umzugskpstenerstattuµg be� vorzeitigem Stellenwechsel
Verläßt der . Pfarrer die Pfarrstelle mit Zustimmung
des Konsistoriums - (des La,q4��ircheµr11ts) vor Ablauf
von drei Jahren,. ,so bat die bisher!ge Gemeinde einen. ·
Ansprucl). · auf Erstattun.g· d�,l)U���s�osten gegenii�er 
der ·.neuen ·ßemeipde. /; 1 

§ 53 .
Rat zum Wechsel der Pfarrstelle 

. (1) Hat ein . Pfarrer zehn 'Jahri in einer Gemeinde 
Dienst . . . getan, . so prüfen die 11n · der . Vbertrag11ng der 
Pfarrstelle Beteiligten gemeinsam mit. dem l;"farrer, .ob
er . .  weiter in seiner S.telle. Dienst tunJ s_oH oder ob ein 
Stellenwechsel geraten ersclteint, 
(Z) Wird dem Pfarrer. zu , einem Stellenwechsel .geraten, ·
so soll er sich innerhalb eines Jahres .um eine . Pfarr
stelle in . einer anderen Ge�ebt�e ·. bewerben. Er kann 

,auch in .eine andere Pfarrstelle ger11fen werden. 

§ !'>tl
Ruf in eine andere Pfarrstelle 

(1) Der pfarret, )kann in ejne andere Pfarrstelle geru-
fen werden, 
a) . �eh11 ._ drlngertde Gründ,e vorlieg�n • .  im kirchli!)hen 

:)nteresse eine bestimmte t>iarrstelle durch den Pfar., 
' 'refzu besftzeq, . . _ · .  ·· • .· _· _ .. 

b) wenn es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Ge�
. . samtbesetzuJ)g . der Pfarrstelle innerhalb einer Glied-

kirche notwendig ist� 
(2) Der Pfarrstellenwechsel muß- dem Pfarrer zumut-
bar sein, 
(3) Die .zuständige. Stelle .teilt dem Pfarrer schriftlich
ihre .Absicht mit, ihn in eine andere Pfarrstelle zu ru
,fen, und fordert ihn auf, sich innerhalb von zwei Mo
naten schrif.tlich zu äußern. Sie entscheidet danach, ob
sie den . Pfarrer in die · andere -Pfat,rstelle ruft. Der
Pfarrer soll dein Ruf Folge leii\!ep:1 • 
Zuständige Stelle gern. Abs. 3 :  Kirchenleitung ' 

1 
. 

(4) Das Nähere über die Zuständigkeit und das Ver
fahren beim Stellenwechsel durch Ruf wird gliedkirch-

lieh geregelt. Das gliedkirchliche Recht kann auch Be
stimmungen über , die Versetzung des Pfarrers in die
andere Pfarrstelle ,treffen, wenn er dem Ruf nicht Fol� 
ge leistet. 
Anmerkung : Das Verfahren beim Stelienwechsel durch 
Ruf ist in der Evangelischen Landeskirche Greifswald
nicht geregelt 

Tejl 2 

Versetzung aus der bisherigen . Pfarrstelle 

§ 55
Versetzung wegen Aufhebung oder Stillegung einer 

· Pfarrstelle
(1) Der Pfarrer kann ohne sein Einverständnis aus sei
ner bisherigen •Pfarrstelle · ver:setzt werden, wenn
rechtskräftig- festgestellt worden ist, daß diese Stelle
aufgehoben wird -• oder daß sie . künftig dauernd unbe-
setzt bleiben soll (Stillegung). " 
(2) Die zuständige Stelle teilt- dem Pfarrer diese Fest
stellung schriftlich mit1 • Sie fordert ihn zugleich schrift
lich auf, sich innerhalb eines halben Jahres um eine
andere Pfarrstelle zu bewerben oder dem Ruf in eine 
andere Pfarrstelle zu folgen. Es sind · ihm mindestens
zwei geeignete frefe .Pfarrstellen riachzuweil:len. 
Zuständige Stelle gern. Abs. 2 :  Konsistorium 
(3) Ist der Pfarrer nicht bereit, sich um eine andere
Pfarrstelle zu bewerben. oder dem · Ruf in eine andere
Pfarrstelle i_u fo.geri, oder gelingt es nicht; ihni inner
ha_lb eines Jahres eine andere 'Pfarrstelle zu übertra
gen, so kann die zustä�dige Stelle die VersetztiJ)g des 
Pfarrers . aus der . 'f!.sherigen J,>farrstelle b«!Schließen. Der ,, 
Beschlu.ß ist scJu:ittlich mitzuteilen .und zu begründen. 
Dem Pfarrer .kanJ) vorläufig ein Auftrag · zur ve..-wal
tung einer anderen Pfarrstelle erteilt werden, Ist die
Übertragung einer anderen Pfarrstelle auch innerhalb 
eines weiteren JJhres nieht möglich, so kann er in den
Wartestand verletzt werden, 
Zuständige Stelle gern. Abs. 3 :  Konsistorium :_ 
(4) Bei der ••. Auswahl der Pfarrstellen nacli Absatz 2
und bei der Be11uftragung nach Absatz 3 ist auf die 
persönUchen Verhältnisse des Pfarrers Rücksicht zu
nehmen. ' "' 
(5) Das Nähere üt,er das Verfahren bestimmt das glied
kirchliche Recht. 
hierzu § 21 Pfd.rAG EKU 
Rechtsmittel I bei ·versetzung wegen Aufhebung oder
Stillegung der Pfarrstell:e ' 
(1) Über die Versetzung aus der bisherigen Pfarrstelle
beschließt das Konsistorium (der · Landeskirchenrat) . 
(2) Gegen den Beschluß des Konsistoriums (Landeskir
cherfrats) . über die Ver_§etzung des Pfarrers aus der
bisherigen Pfarrstell.e ist die Beschwerde bei der Kir
chenleitung zulässig. Sie ent_scheidet endgültig. 

§ ·56
Versetzung 'aus gesundheitlichen Gründen 

(1) Der Pfarrer kann ohne sein Einverständnis aus
seiner bisherigeo Pfarrstelle versetzt werden, wenn
.sein Gesundheitsz_ustand die Au11übting des Dienstes in
dieser, Stelle erhel:,lich beeinträchtigt Als erheblich ist
die Beeinträchtigung' anzusehen, wenn der Pfarrer in
folge einer Erkrankung seit;.en Dienst in der bislleri
gen Stelle langfristig nicht mehr voll versehen kann. 
(2) Die zuständige ·· Stelle, teilt dem Pfarrer und den
anderen nach gliedkirchlichem Recht zu ßeteiligenden
schriftlich mit, daß sie . die Versetzung aus- der bisheri
gen Pfarrstelle beabsichtigt. Sie fordert die BeteUigten 
auf, innerhalb von 21wei Monaten Stellung zu · nehmeni 

· Zuständige Stelle ge!Y\. Abs._ 2 :  Konsi_storium

(3) ,zur . Feststellung des Sachverhalts sind durch die 
zuständige Stelle die erforderlichen Erhebungen durch-
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•· lli"7ef.'Wöchen di''"llesdi\\l�r��\•, .. · � "11: · Stü�fs'im die

Ver�t1tzung .iit'd.eli Wart,atand auf'§ 5$ Absatz.8 Satz
4, § 56 Absatz 5 oder § 5!7.' Absätze'6 oder �. so können 
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setzt • wer,�;; (ie�e�: 4ie Kürzung. Qdl!J; • ��n. Ent;Bu.g der sei�e_s ,ges,qnclbJii.��tandes �auer�.;t:\i,n��)lfä.blg •�t.
Bezüge' �der g�ge�:·

·
·die Versetzung• i� den· �estand Als!l.J1e,;.il!:1,,d\ei:J�$0.nfähtg kann. det",r.fl!'r��.:a.ng-e_s�l'!n 

_ ist innerhalb 'ifo0; ::zw.ei . Wochen die B.eschwerde zuläs- we,;deil( .. ���11.- �r·, .l,nf�lge . sei!1,.el' •.• J'#��iJ/jg�h(. @ol!!. 
sig . ._,' i · clret •·oiiate,la�.;k:e.i�en,Die��t_get,n,'bat:iaij!J ��n_e; ,.
hi;.riq ..•. ·�. _2···µ·}:�id. �i.· .o.,.·

.·•.E.... k.-.b.· 
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. • .. ·.e . .. · ·.{.41 . .. . . en . .. s. tfähig·w·· ·•f·.rd ... '· ·.--.•.··.·•· .. . · . . <.·.· .·.· .:.• .•. · .. •.·.· · ·.-.. · ·. Verfahr· ensv.·· ors

. eh . . r.if. t. e.·n.·.•.'· .•-.t.ü."r · . Ehts.;...
·

• .... · .. 
0

.
·
.
·.e.·. i .. ·.A.u.n.g· .e.n .. > während . . . . ·. .. . .· . . •. . . . . . · .. ·. . .· C . 

�,. � (2> _JJer t>,11rrer i �t, yetl>iü�tet, �ld ve�lrau�s��-��.s des'W�i-teiltä,ndes\,, 
. 

. 
Gu,ta

·d,i·te . . n.··.•.·.fi.b .
.
... 

e·r· . · 
s .. . . ei .. . -... ll

·
e_
· 
n ... .

. ·
.·J .. 'l·

•
·
·.
·
· .
·es

u
mJ.h'ei. *.·s.· ..

. 
·?l.)�li.·•.1tum 
.. 

·
,-- .•. ' ... ··.,.· .. '

.
h ..

. e·· ·
· ... 

i
z 

.

. .
.
.. � .

.
..
.
. li .
.
.... : .
.
. ,. · .. ·n .. '.'.-.• .. · (1) Für.•

·
dte ,Eritschei�Üjig;· ob det-''Efa.i:rE!i," im?w�i'te-- gen "iJnd .sich .d.zq: ärztlich" untersU:cb ... 'Zii• lass ebf�"; .

���
d

f:J��i�bej:;:t:;; ;!i::
st

f!1:;ci�bi!':
e

;i!���� ::i:ii��::t:s:eie·:unt�rsucllung·\ t,;ii,t · .. �te. �ienstJJ
;;

· 
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Der Wätte$.tand ' .,,, '.werin die zuständige Stelle. Sie hört zuvor außer dem Pfa).',• 
a) d,em. 

.. ,.. . 
iarrsttllle. übe!-'tr!!,gen, rer dait >:v�tl'�tu:pg�b�rechtigte <>rgajl, ·�ll�; JUeJ,tstb,e�. 

b) d�i\ •'ltWiestand·f��se•i�.;· re!ehst ��,�•,��!'�sidJtfümcpieJ.e,!Ji��d,,so-wett ·es däs 

cw)1;rd,�a_r1>: , .
. ', . . . l� als ��ar��r;;�;�e��J�t. gllet!�ehij�� .. �e�t vorsdired1t, i aii,,e Be��llg.te, .. , • ;

;,�,�:tfjlf:fi�:fa,1il)·: .•. t-.�t .:; .. ;:��!�g�=,��; '.z��� .. ���J:��;�r�t;.,•,, ••:··.· ,_ 
" .lt:ad,Jest�d Beteil�gter : :supetH1�enqEint . . 

. . 

'·�estand Jst außd•,iii den F,äl,; (6)· D,egi rj�r�fst !'(le ;j:ptsclieid11n,g -��i�;,tnittl�4
Ien .des, ., .. ,,. , • �:62�Jtp�·i�: 6�:/���js;,<lll�e�� teile11,,�'1tet)U� .. . -t���dting auf \r�setz:o,n, Jrt,, d,ennur jn stlAbe11 . ..... . . . .. J�lässig;,/in. ,tl.,�e�.•,�r�e11ge:-·. Ruh�s�!i-nd,.·�fi,cisf.�e� cler, Be,ijn�,.4�:,�AAesta1.1t1�ssetzliclle°: �¼:nnu1ngen die V ersetiitJII: in. ,�en:: .ltab,e� testzuset�en; .,Oet ijuh�tand . darf iliclif.frühllr. als zwei

stand au.sdrückÜch·vor�ehen. .-,,' ' . . " . . 
Monät,e .nach Mitteilung i;ler Entscheidung beginnen, . 

§ 62 

' :i:v�jen Etreichen ·dfjt" A,lter�renie 
?.;.:., .. ._::":.1 . ,,___ -,,'---�:'�--·"Y?::,��:,:/'.,:'. ·;'.:"".·>.:.· : .. ..".·' ·., ,niit rBeginb desi�c,J111,Üi; in: clem.· er 

�f '.:�;;;··'�=���; .. � 
(2) Wenn· i;li,i ". dienstliche Gr��de ·:er e,;fllrdern, 
kann .im Ei�·... .;�it,Zustimmupg -d�!I Pfar,;!rs der
Eintritt ·in•· :Uehl•i��Jt�j;t11».d .. für' -�i11e be!i�nunte> Fris"
Iängsten!i • für cJJel .;tiljre; über die Altefs'grenze Hinaus;.
geschoben we'rdeh, • ' 

. . . 

(3) We nn de,;, Eintritt 1 •th de n Ruhestand über den in
Absatz 1. genannten ;Zeitpunkt hinausgeschoben worden 
ist, ist. der .. :Pf11rrer 'allf. seinen Allt,;ag Jed��eit• in' den
Ruhest11nd; �u v:ellset.en�. . . · .• ...• · .. ·•·· 

·
(4) Bei Iijrc:lali�e�/'N.o�t.and ka1111.:dieitfAbsatz 1 ge;. 

nannte, �ltel'sgte�\ z�il!•v:eilig I1j1111��s��zt Werden.
hi�rzu § 27 :Pf<i�:AG EKU ' 0 · ' ' • .· .· ' 

..
.
. , .. , 

�;n;1i,tt\
E

tit, .. �:�;:;ttV:W1te�sgrÖnden -· 

1 

(7) F(ir d ie Dauer• des Verfahrens ka011 der Pfaner
Qll'er JleJ•s�gr cler Die�tbezüge. II':'�� ,oder �te_il\Ye�e 
tieurlau�l,!1el.'�l',� · ...... · . 

·· ·, 

hieiztb§ sl!B l"'f�r:A,ß;• JllK.U · 
V .. fll . << f . V fsetitirtg iii" d�hi•���esi¼iia wegen
K;�;KZf: ,, : �:•r:, .)�• · , · ... _. . . . . 0 :.. 

' > .,_ 
(1) . DaS: Kon�storium J<iet J;.aI_1.des4:ircl,le.nrat), yer�nl{'!;�t . ..., 

:!iJ:��t1\1::.·t:i�t:enu�:��;t�s-�m·��t.?r!t .· 
(2) Hat der Pfarrer die Versetzung ln den ;ßuhe�ta,?1�
beantragt, oder erhetit er gegen •seine Versetzung fo
den Ruhestanc:l keine Einwendungen; so entscheidet
das Konsistorium (der. Landeskirchenrat) unter Beach,
tung der :Fri$t des §,63 Absatz 6,. C · .. , . . , .
(3) JD�hebt �er.• Piarrer Einwendµl)ß�; so,,entscheid�t
die Kkqhenlei.;tungl' n.�chdem. detn;,�:roffenen.,. detll Ge:::

meinaeltircllenrai. (Pr�sbytetium),. detry •$up�intery1�� 
ten (K.reisöb�pf�fyer),:t1nd, wo·efdij� Ar:nt:_gibtfc:l��
Propst· (v,E!n,eralsµperim�1tc:lenien.) (Jel,�ep.h,#t z:qr • St�l:: 

ifa�:����:,.� (4) Eine Beurlaubung nach § 63 Absatz 7 obliegl; dem
Konsfätorium (La;ndeskitchenrat).

wird' 1;'�,<l{'.l:>ngi�torJU�·.·. (L'andeswir;diei)J-a�)· ... fest�tellt.
(2) . Df�.' ;&,,iisclleidung hijch ·· § 6,2' Absatz . i .· .,,ttif.ft das· 
Konsistor,iiUm (<ler .Landeskirchenrat) auf Ahtfäg, des
Kreiskii:clle1wats., IDer Gemeindekir:cheµrat .(das,,I�resby'-
teriurr)} �l;l;_(i +n: �Hiedkirchen, in 4ene� � das Amt des § 64Pro�#e� . . ,ra+��p�intendent�:t)l, g}bt,, .�ti� .. '.dieser, .. • . .. '.. . . . 

<sind z�. :< . j ;,'.'
. 
: > :. . .-- · .. . · · .. , R��ts(6lgen des Rulies�1c\eg 

(3) U�r lei„t hw�Uige· fünitt!fsetzllng 'der:'.Mle;�r (1) M:tf:�� -�•�· .d�11. Ruhest,3�cle11,,';,��\/�fe. Ye:r-, , . 
grenze· beilf'•·. . e�:.� Qtstand e'il.tscheidet ;die·J3ync;i,-·. . pflichtlil.l&' · .. ZU.l' .. J\�Üb,llJtg .dts l)ienst,!!8,-,J.).�(P,fa,.ter•;l(l'lr-de d� E\#�,nit � '.K,frche der Vnion,. . . . .. . . ' liert sein'e I:,isberig� Pl.�telle. tm.-ijbr„ep dl'�rt d.�s 
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wegen in den Ituhestaiu)zu versetzen, wenn er. WegtlJl (2) Der Pfarra- erllält iit,er den Eintritt in den Ruhe•
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stand eine t:Jrk�nde, In. ihr is.t. anzugeben, zu welcltem 
Zeitpunkt der Ruhestand wirksam 'wird. Dieser Zeit

. Pl!nkt darf nil)ht 
.
· vor deni . Tag · des . Zugangs liegen. Der

„ Pfarrer ' führt : seine bisherige Dienstbezeichnung mit 
d�m Zusatz i,im Ruh.estatid"'; . , '· � ,  ' '  r '  ' ' 

(3) Wenn die. R,öcksicht auf d.en Qienst und die Ge
· meinde, . insbesondere im. bisherigen Dienstbereich, dies
gebietet, · können·aem �l,\rrer. Jlll Jtubestand Beschrän
kungen in 1der 1usub:ung . d�s J,techts . zur ilffentlichen 
Wortverküru:ligurig' und . zur Verwalt1,.111g von Taufe und 
Abendmahl, insbesondere hinsichtlich der .. Vornahme 
voh Amtshandlungen, auferlegt ,w:erden. 
Zuständig für Entscheidunge11 gern, Abs. 3 :  Konsistori
um nach Anhörung des Gemeindekirchenrats und des 

, Kreiskirchenrats < • · 
(4) Mit seiner Zustimm'intg . können dem · P,ar)'er im 
Ruhestand 4,ufträge . .  ium . Ditlnst in einer . Pfarfstclle 
oder zu'�'einem. ander.en kirchlichen Dienst erteilt wer
den. Neben den .v�rsorgungstiezügen erhält er ·eine' ai1-
gemesseile Entschijdigung. 
Zuständig für Entscheidungen gern • .  Abs. 4 :  Konsisto
riu01 nach AnJ.öVung des Geineindekirchenrats und des 
Kreiskirchenrats 
(5) Einem Pfarrer, !'(er ' das' zwei),tlldSechzigste ,Lebens
jahr noch nicht . vollendet lfäi; ..:. bei Frauen . ist es das
siebenundfünfzigste Leben\ija;}Ir ·- . kann bei Wegfall 
der Gründe für die Versetzung in d.en Ruhestand er
neut eine . Pfärrstelle üMrtragen werden. Er hat dem 
Folge zu leisten. 

Abschuitt VII 
Been:di�ung des Dienstverhältnisses 

§ 65
Entlassung u�us dem' Dienst 

(1) . Der Pfarrer kann b�i d�r dienstaufsichtführenden
· Stelle schriftlicl1 seine Entlassung aus dem Dienst be

antragen. Der Antrag soll mit ,Gründen versehen .wer
den . . Der Pfarrer soll dabei erklären, welchen anderen 

, Dienst er übernehmen und ob er die in der Ordination
begründeten Rechte gemäß § .12 Absatz. 3 behalten 
möchte. l)er Antrag auf. Entlassung kann zurückge
nommen . werden, solange dem· Pfarrer die Entlassungs� 
ürkunde ri,och · nicht zugegangen ist,

· Dienstaufsichtführende steile gern. Abs. 1 :  Konsistori
um 
(2) Dem Antrag auf Entlas�ung ist zu entsprechen. Die
Entlassung hat innerhalb, VOQ ,drei Monaten zu erfol
gen. De.r Pfarrer hat bis il:ur · Entlassung unter Beach'
tung des § 31 .seine - Dienstgescltäf.te ordnungsgemäß zu
übergeben; Die .Frist ka.nn ; vel'lä,ngert wer.den, weu.n
die tJbergabe . nicht ordnungsg41mäß erfolgt ist.
(3) Sofern .dem Entlassenen gemäß § 12 Absatz. 3 . die
l'n , <ler ·Oi'8i11ation . begrün:deteQ R?chte belassen wer
i:l�n,' .untersteht , er weitedUn cl,er Lehraufsicht; der . Kir".' 
.ehe ,-nd ihrertt . Diszipliü.�t:rel)ht, so�eit die in der Or
clinatiQJl begrtindeHm Rechte berührt werden. 
(4) Mil der Entl�ssung• aus. dem Dienst verliert der
Pfarrer seine Pfarrstelle, seii,.en · Anspruch auf Dienst
wohnung und aUe weiteren dienstrechtlichen Ansprü� 
ehe gegen die, �Jrche. Für entJassene Pfarrer, die bis 
zum Eintritt , deSV:ersorgungsfalles keinen anderen ver
gleichbaren Versorgungsanspruch erlangt haben, wird 
in den versorgungsrechtlichen Bestimmungen die Zah
lung von Unterhaltsbeiträgell geregelt. 
{5) . Der, Pfarrer' .,ethält ;über $e'ilie E1dlassung eine Ur
kunde. Die .Entlissung wird mit dem in der Urkunde 
angegebenen Zeitpunkt, jedoch · frühestens mit d�m Zu
gang reclltswirksam. Zugleich sind . dem Pfarrer die 
Itecntsfolgen der •  Entlassung mitzuteilen. 

§ 66

Ausscheiden aus dem Dienst 
(1) Ein Pfarrer scheidet aus dem Dienst aus, wenn
a) er aus der Kirche austritt oder zu einer anderen

Religionsgemeinschaft übertritt, · · 
b) die in der Ordination begründeten ,Rechte durch

Verzicht (§ 12 · Absatz 1 a) erlöschen,
c) er die Ehe ohne Ei11wmigung der zuständigen Stel

le mi,t einem nicht · einer christlichen Kirche ange
hörenden Partner geschlossen hat (§ ' 39 Absatz 3), 

cl in eim.im Verfahren der �hrbeanstan'dung festge
stellt wird, daß er nicht .mehr im Dienst der Ver� 
kündigung ·d�s Evangeliutns entsprechend der ein
gegangenen Lehrverpflichtung stehen kann, 

,e> er ohne �ustimmung der dafür zuständigen Stelle 
. seinen Dienst' aufgibt und erklär't oder zu erkenne!) 
g'ibt, daß er . ni<fü bereit ist, diese11 wieder aufzu-
nehmen. 

. . . . , 

Zuständige Stelle gern. Abs. l e) : Kirchenleitung 
(2) Mit dem Ausscheiden aus \dem Dienst v�rliert der
Pfarrer die h1 der Ordinatioi,. begrjindeten Rechte, sei
ne Pfarrstelle, seh1e.n Anspruch. auf Dienstwohnung 
und alle weite,;en dienstrechtlichen :Ansprüche gegen 
die Kirche .• Für ausgeschiedene Pfarrer, die biS: zuro 
Eintritt des Versorgungsfalles keinen anderen ver
gleichbaren Versorgungsanspruch erlangt haben, wird 
in den versorgungsrechtlichen Bestimmungen cUe Zah
lung v()n Unterhaltsbeiträg'en geregelt. ' 

. . � - . ' 

(3) Bei •einem. :Ausscheiden nach Absatz 1 c hat der 
Pfärl'er Anspruch auf eipe Unterh;1,ltsbeihilfe · in llöhe 
des zum Zeitpunkt des Ausscheidens erlangten Ver-
sorgu»sgsansptticlls; ' 
(4) l)as Ausscheiden wh;d durch die die�staufsichtfüh
r,ende Stelle festgestellt, sofern na«:11 kirchlichem Redlt 
nicht. eine. andf)re SteUe �uständig ist� Der. Pfarrer er
hiilt über das4.,.Au,sschei.den eine Urk�nde unter Hin
weis aut die · Rechtsfolgen. In der Urkunde ist der 
Zeitpunkt des :Ausscheidens festzustellen. 

§ 67

E1dternung aus dem I)ienst 
Die Entfernung' .aus. dem Dienst ist durch das Diszipli-
narrecht geregelt; 

Abschnitt VIII 
Beijondere ·. Bestimmungen

, § 68 
�itarbeiter im Pfarrdienst 

(1) Die Gliedkirch�n könne.n bestim�en, daß im Ein
.zelfall
a) andere Mitarbeiter im . Verkündigungsdienst mit

längerer Berµfserfahrung . nach ents��echender Zu-
rüstung, · · ' 

b) besonders bewährte und persönlich geeignete Ge-
meindeglieder nach entsprechender Ausbildung 

zu Diensten in einer Pfarrstelle · zugelassen werden. Die 
Zulassung setzt voraus, daß der Mitarbeiter oder das . 
Gemeindeglied nach den Bestimmungen nach § 6 und § 
7 für den Pfat·rdienst• geeignet, . ihm aber eine Ausbil� 
dung nac� § 8 3us besond

eren Gründen nicht möglich 
ist. Das Nähere, insbesondere den Umfang d�r Aufga
ben, bestimmt das gliedkirchliche Itecht; 
(2) Die Gliedkirchen können festlegen, daß Mitarbeiter
oder Gemeindeglieder, die nach Absatz 1 zu Diensten 
in einer Pfarrstelle zugelassen w.orden sind Ulld sich
in ihnen beWährt haben, die Diensteignung zuerkannt
erhalten uml ordiniert werden können. 
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(3) Für den Dienst der nach Absa_tz 2 Ordinierten· gel
ten die Bestimmungen .dieses Gesetzes.
hierzu § 6 PfdrDG Greifswald 
Für Entscheidungen nach § 68 des Pfarrerdienstgeset-
zes ist die Kirchenleitu'ng zuständig .. · 

§ 69

Dienstverhältnis bei . T�ilbeschättigung 
(1) Im Ausnahmefall kann die :Zuständige Stelle ent
scheiden, daß· ein Dienstverhältnis als · ·Teilbeschäfti-

' gungsverhältnis -beg1·ündet odet tottgesetzt wird, wenn 
es die Situation ,in •der Gemeinde erlaubt. 
Zuständige Stelle gern. A:Ps: J: Kirchenleitung 
(2) Für _ di.e Ordinati�n .. �le; · teil beschäftigte� Pfarrer
·gelten die Bestimmu,ngen ,dieses Kircheng.esetzes.

. ,  \ . ' . .  · ,,•, ' ,' ' 

(3) Auf den Dienst finden die Bestimmungen dieses
Kirchengesetzes sinngemäß Anwendu:qg.
(4) Die .Beendii�ng J'1.er Xnderung des Dienstverhält
nisses bei Wegfall der Voraussetzungen für die Teilbe
sch��iJ�ng nam Absatz 1 wfrd' gliedkircltlich gerege�t.

· Die· Beteiligten sind· zu hören.
hierzu'§ 29.'PfdriG EKU

Teilbeschäftigungsverhältnisse·
(1) Das. Dienstverhältnis einer Pastorin, die an_ der
vollen Ausübung ihres Dienstes durch familiäre. Ver
hältnisse gehindert tst; kaqn ,ahf ihren Antrag und mit
Zustimmung des Gemeindekirchenrats (Presbyteriums)
und .des Kreiskirchenrats als Teilbeschäftigungsverhält
·nis begründet dder fortgesetzt werden. In besonders
begründeten Fällen ist Satz 1 auch auf Pfarrer . an-
wendbar.· · 
(2) rne Fortsetzung eines Dienstverhältnisses als Teil,
beschäftigllngsverhältnis kann unter _den Vor_aussetzun
gen de_s Absat�eii 'l auch vom Gemeiqdekir.chenrat
(Presbyterium) · oder dem Kreiskirchenrat beantragt
werden. Die Maßnahme bedarf der vorherigen Zustim
mung des Betroffenen.
(3) Das Teilbeschäftigungsverhältnis kann zeitlich be
fristet werden. Sein Umfang muß mindestens der Hälf:
te eines vergleichbaren vollen Dienstverhältnisses ent
spre<;hen.

§ 70

Nebenberu.flich_et und ehrenamtlicher Pfartdienst 
(1) Die Gliedkirchen können bestimmen, daß im Aus
nahmefall ·. der Dienst in einer Pfarrstelle nebenberuf
lich oder ehrenamtlich ausgeübt wird, wenn der Um-
fang des Dienstes dies zuläßt.
(2) Voraussetzung für den nebenberuflichen oder eh
r.enamtlichen Dienst in einer Pfarrstelle ist, daß deJD
den Dienst Ausübenden · die Diensteignung zuerkannt
ist oder, daß er nach § 68 .zum Dienst in einer Pfarr-
stelle zugelassen•wird.
(3) . Für d'ie Ordination ,der ;nebenberuflicli oder ehren
amtlich in einer Planstelle Tätigen .gelten die Bestim
mungen .. dieses Gesetzes, soweit nicht gliedkirchlicb et-
was anderes bestimmt ist. · 
(ff"Auf den Dienst der nach Absatz. 3 ordiniertea. ne
benberuflich oder ehrenamtlich Tätigen sind die Be
stimmungen dieses Gesetzes sinngemäß a1'zuwenden. 
hierzu§ 30 PfdrAG EKU 

Nebenberuflicher und ehrenamtlicher Pfarrdienst 
Im Ausnahmefall. tann auf Antrag des Gemeindekir
chenrats (Presbyteriums) und des Kr�iskirchenrats eili,. 
Auftrag zur Verwaltung einer Pfarrstelle mit der Maa
gabe erteilt werden, daß der Dienst nebenberuflich 

oder ehrenamtlich ausgeübt wird. Der Auftrag kann 
befristet erteilt werden. 
sowie§· 7 PfdrDG Greifswald 
Für Entscheidungen nach § 70 des Pfarrerdienstgeset
zes ist die Kirchenleitung zuständig. 

Abschnitt IX 

Obergangs- und Scltlußbestimmungei,. 

§ 71

Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirch�ngesetz wird durch die Konf_erenz der
Evangelisdlen Kirchenleitttngen für den Bund der
Evangelischen . Kirchen in der De"1tschen . Deniokrati
schel) Republik und seine GJ.iecfkirchen in Kraft. ge
setzt, sobald die gesetzlichen· Voraussetzungen dafür
geschaffen worden sind und alle Gliedkirchen die In
kraftsetzung beantragt haben.
(2) Die Evangelische Kirche der Union und die Ver
einigte Evangelisch-Lutherische Kirche in der Deut
schen Demokratischen Republik entscheiden über die
tlbernahme .dieses Kirchengesetzes für ihren unmittel-
baren Bereich. ( 

§ 72. 

Oberleitungsbestimmungen 

(1) Dieses Kirchengesetz findet auf alle im aktiven
Dienst, im Wartestand oder im Ruhestand befindlichen
Pfarrer Anwendung. Für Pfarrer, die nach· § 79 des
Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche beurlaubt . oder nacll § 22 Absatz 2 des
Kirchengesetzes über die dienstrechtlichen Verhältnisse
der Pfarrer- in der Evangelischen . Kirche der Union in
den W;utestand versetzt worden sind,. gelten die Be
stimmungen diese:;i Kirchengesetzes über die Freistel�
lung nach§ 32 dieses Kirchenge�etzes. 
(2)·:·Pfarrer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ses Kirchengesetzes Kirchenbeamte. sind, können durch
gliedkirchliche Bestimmungen in . eine für ihren Dienst
bereich zu errichtende Pfarrstelle unter Wahrung ihres 
Besitzstandes überführt werden. 

§ 73

Ausführungsbestimmungen 
(1) Die erforderlichen Bestimmungen zur Ausführung
dieses Kirchengesetzes treffen dle Gliedkirchen, die
Evangelische Kir(\he der Union oder die Vereinigte
Evangelisch-Lutherische Kirche in der Deutschen De-
mokratischen Republik.
(2) Auf . Anregung von mebrerep._ Gliedkirchen kann
der B11.µd derj' Evangelischen . Kirch_en in der . Deutsclien
Demokratischeµ. Republik. gemeinsame Ausführungsbe
stimmungen rnit Wirkung für die zustimmenden Kir
chen treffen.
dazu § 31.PfdrAG _EKU 
Gliedkirchliche Durchführungs- und Ergänzungsbestim
muhgen 
(1) Die zur Durchführung dieses Kirchengesetzes erfor
derlichen Bestimmungen erlassen die Gliedkirch.en für,
ihren Bereich. Die Gliedkirchen können die Bestim
mungen dieses Kirchengesetzes ergänzen.
(2) Di Gliedkirchen können bestimmen, daß die in die�
sem Kirchengesetz vorgesehenen B,echtsmittel anders
geregelt werden, insbesondere an die Stelle des Ver
waltungsrechtsweges andere Rech tsmi ttelmöglichkei ten ·
treten.
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